
S T A D T   K A M E N 
Planungs- und Straßenverkehrsausschuss 

3. Sitzung, 18. Juni 2015 
 

 Einwohnerfragestunde 

 Integriertes Handlungskonzept „Kamen-Heeren-Werve“ 
hier: Vorstellung des Entwurfes durch das Büro plan-lokal, Dortmund und Einbringung des Entwurfes durch die Verwaltung 

 Vorstudie zur  Quartiersuntersuchung Karl-Arnold-Straße/Blumenstraße 
hier: Bericht durch das Büro plan-lokal, Dortmund 

 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kamen und  
Bebauungsplan Nr. 04.1 Ka „Gewerbegebiet Ost/Henry-Everling-Straße“ 
hier Bericht der Verwaltung über die Verfahrensstände und öffentliche Auslegung 

 Ausweisung der Bahnhofstraße von Einmündung Koppelstraße bis zur Einmündung Sesekedamm als Fahrradstraße 

 Radschnellweg Ruhr RS1 
hier: Kernaussagen der Machbarkeitsstudie und Perspektiven 

 Radschnellweg Ruhr (RS 1) 
hier: Antrag der CDU-Fraktion 

 Bauvorhaben im Stadtgebiet 
Bericht der Verwaltung 

 Reduzierung der Geschwindigkeit auf der Derner Straße auf einheitlich Tempo 50 
hier: Antrag der Fraktion Die Linke / GAL 

 Umsetzung Planungskonzept Sesekepark 
hier: Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 

 Förderung des Radverkehrs und des Radtourismus im Stadtgebiet 
hier: Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 

 Gewerblich-industrielle Flächenkontingente  in der Stadt Kamen – Verfahren zur Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr 
hier: Antrag der CDU-Fraktion 

  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 



Einwohnerfragestunde 



Integriertes Handlungskonzept „Kamen-
Heeren-Werve“ 

hier: Vorstellung des Entwurfes durch das Büro plan-lokal, Dortmund 

und Einbringung des Entwurfes durch die Verwaltung 
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InHalt
1 rückblick

2 stand des prozesses 

3 vorstellung des konzeptentwurfs

4 ausblick - die nächsten schritte
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dIskussIonsstand vom 08.09.2014
sachstandsbericht im ausschuss

 » was ist ein Integiertes Handlungskonzept, welche maß-
nahmen sind förderfähig?

 » vorstellung der analyse, der Beteiligungsbausteine, der 
ergebnisse der onlinebeteiligung sowie der stärken 
und schwächen

 » Benennung der entwicklungsschwerpunkte
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was kam danacH?

»» 02.10.2014, verwaltungsinternes Fachgruppengespräch

»» 11.10.2014, öffentliches Bürgerforum

»» 18.12.2014, Übergabe einer liste „kleinteiliger maßnahmen“ an die 
verwaltung

 » erstellung des konzeptentwurfs (Bericht) mit projektbeschreibungen und 
einem maßnahmen-, kosten- und Finanzierungsplan

»» 18.05.2015, erste abstimmung des konzeptentwurfs mit der Bezirksre-
gierung mit anschließender ortsbesichtigung
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matthias Breuer Planen,»Bauen,»Umwelt

andreas eichler Wohnstelle,»Unterstützungsleistungen

christian Frieling Wirtschaftsförderung,»Marketing,»Kultur

Josef Jungmann Stadtentwässerung,»Straßenbau

sabine köhler Jugendhilfeplanung

uwe liedtke Planen,»Bauen,»Umwelt

sebastian schmitz Betriebsdienste

stefanie stracke-Hösche Wirtschaftsförderung

verwaltungsInternes FacHgruppengespräcH
02.10.2014
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BÜrgerForum
11.10.2014

 » erläuterungen zum sachstand

 » gemeinsamer austausch an drei thementischen:

1 verkehr und nahmobilität

2 gemeinschaft und engagement

3 aufwertung und gestaltung/stadtgestalt

 » Insgesamt 3 runden à 20 min. - Jeder tisch konnte besucht werden

 » vorstellung der maßnahmen: gibt es rückfragen und anmerkungen? Fehlen 
themen oder maßnahmen?
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umsetzung massnaHmen In eIgenregIe
18.12.2014

 » Übergabe einer liste kleinteiliger maßnahmen, die unabhängig von der 
städtebauförderung umgesetzt werden können

 » z.B. einzelne poller oder ähnliches

erste aBstImmung mIt der Bez.reg.
18.05.2015

 » abstimmung über konzeptentwurf und einen ersten kostenrahmen

 » mit anschließender ortsbegehung
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Ziel»1:» intenSivierUng»der»ZUSaMMenarBeit
 » Bestehende netzwerke unterstützen und neue kooperationen anregen

 » rahmenbedingungen für bürgerschaftliches engagement verbessern

MaSSnahMen:»
 » stadtteilmanagement (1)

 » verfügungsfonds (2)
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Ziele»2:»verBeSSerUng»deS»WohnWerteS
 » Förderung der nahmobilität (u.a. durch reduzierung der Barrieren,  

verbesserung der verkehrssicherheit und geschwindigkeitsreduzierungen)

 » erlebbarkeit des wassers erhöhen

 » themen wie klimaanpassung und stadtökologie in den Fokus nehmen

IntensIvIerung der zusammenarBeIt

verBesserung des woHnwertes

staBIlIsIerung der InFrastruktur
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MaSSnahMen:»
 » nahmobilität und wasserbezogene Infrastruktur (3)

 » Quartiersarchitekt (4)

 » Quartierskonzept Hans-Böckler-siedlung (5)
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Ziele»3:»StaBiliSierUng»der»infraStrUKtUr
 » zielgruppenspezifische umgestaltung der Freiräume und des wohnumfeldes

 » sicherung der bestehenden sozialen und kulturellen Infrastruktur

 » stärkung des nebenzentrums und verbesserung der aufenthaltsqualität
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MaSSnahMen:»
 » städtebaulicher wettbewerb nebenzentrum und umgestaltung (6)

 » spiel und sport an der seseke - umgestaltung ehemaliges Freibad (7)

 » „grünes klassenzimmer“ spielplatz Heerener Holz (8)

 » spielplatz Bergstraße & kleiner park an der käthe-kollwitz-schule (9)

 » „aktiv im alter“ luisenpark (10)

 » zukunftsdialog soziale Infrastruktur Heeren-werve (11)



61

VERBESSERUNG DES WOHNWERTES

Hubert-Biernat-Straße

Der Spielplatz an der Hubert-Biernat-Straße verfügt aktuell über ein paar alte 
Spielgeräte und über viel Freifläche. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurde 
der Fläche keine große Bedeutung beigemessen, ein Rückbau wurde angeregt. 
Im Kontext des überregionalen Wegenetzsystems kommt der Fläche jedoch 
eine ganz neue Bedeutung zu. Die Fläche könnte im Sinne eines Radwander-
rastplatzes gestaltet werden. 

Querverweis Aktionsplan Nahmobilität (3), Spiel und Sport an der Seseke (8)

Beteiligte Stadt Kamen, Lippeverband

Umsetzungszeitraum

Priorität

61

Seseke-Weg

Radweg Mühbach

Sesekemündung 
Lünen
Emscher-Park-
Radweg
Radschnellweg 
Ruhr

Radweg ehemalige Zechenbahn

Querung Mühlbach

Radwanderrastplatz

Lückenschluss Klothmannskamp

Für „Sesekependler“

Spiel und Spaß an der Seseke (8)

Lückenschluss Mühlbach

1

5

2

3

4
P

Radschnellweg 
Ruhr

Zeichenerklärung

Wegeverbindungen 
errichten
Blickrichtung des 
Fotografen

Vorhandene        
Radwege
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stadtteIlmanagement (1):
 » einrichtung einer anlauf- und vernetzungsstelle im stadtteil

 » zielgerichtete einbindung der Bürgerinnen und Bürger bei der planung und 
der umsetzung der einzelprojekte

 » koordiniert und begleitet den gesamten entwicklungsprozess von Beginn an, 
tätigkeitsschwerpunkte: 

1 Beteiligung, kommunikation und vernetzung

2 strategien und umsetzung insbes. Begleitung verfügungsfonds und 
leerstandsmanagement

 » das thema verstetigung muss von Beginn an mitgedacht werden

massnaHmen: 
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massnaHmen: 

verFÜgungsFonds (2):
 » ...ist ein jährliches Budget, dass den Bürgerinnen 

und Bürgern zur verfügung steht, um eigene pro-

jekte mit Bezug zum stadtteil umzusetzen

 » 50 % der kosten übernimmt die städtebauförder-

ung, 50 % werden vom antragsteller aufgebracht

 » Förderrichtlinien und antragsunterlagen werden in 

der regel durch das stadtteilmanagement erarbei-

tet, ein lokales gremium entscheidet über die ver-

gabe der gelder
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massnaHmen: 

spIel und sport an der seseke (8):
 » das areal soll wieder einer Freizeitnutzung zuge-

führt werden, die sich allen generationen öffnet

 » erarbeitung eines umnutzungskonzepts im rah-

men eines kooperativen prozesses, das die teils 

stark konkurrierenden nutzungs ansprüche mitein-

ander vereint: platz für Jugendliche, offener pa-

villon als “Bühne”, grillplatz, Halfpipe, gemein-

schaftsgarten, Boule, Finnbahn, uvm.

 » Öffnung zum stadtteil und zur seseke
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massnaHmen,- kosten- und FInanzIerungsplan
Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsplan Fördersatz Eigenanteil Fördersatz Eigenanteil

17.06.2015 80 20 75 25

Handlungsfeld Nr. Titel Priorität Förderzugang Umsetzung
Kosten 

IHK/Städtebau 
Kosten sonst. 

Förder. (FöRiNah)
jährliches Budget

FörderungStädtebaufö
rderung

Stadt Kamen, 
Städtebau

Förderung FöRi 
Nah

Stadt Kamen 
FöRiNah

Einnahmen Private/Dritte

Intensivierung der Zusammenarbeit 1 Stadtteilmanagement A Stbf 2016 - 2020 200.000 € 50.000 € 160.000 € 40.000 €

Budget Stadtteilmanagement A Stbf 2016 - 2020 40.000 € 10.000 € 32.000 € 8.000 €

2 Verfügungsfonds (8100 EW, 5 € pro Pers. pro Jahr) A Stbf 2017- 2019 121.500 € 40.500 € 97.200 € 24.300 € 121.500 €

Verbesserung des Wohnwertes 3 Nahmobilität und wasserbezogene Infrastuktur: B Förderr. Nahmob.

Parkplatz Sesekependler 5.000 € 3.750 € 1.250 €

Radwanderrastplatz 50.000 € 40.000 € 10.000 €

Lückenschluss Klothmanns Kamp 50.000 € 37.500 € 12.500 €

Optimierung von Querungen 100.000 € 75.000 € 25.000 €

Querung Mühlbach 300.000 € 225.000 € 75.000 €

Lückenschluss Mühlbach *

Zubringer RS1 **

4 Quartiersarchitekt B Stbf 2017 - 2019 105.000 € 35.000 € 84.000 € 21.000 €

5 Quartierskonzept Hans-Böckler-Siedlung A Stbf, ggf. Wbf*** 2018 - 2019 80.000 € 64.000 € 16.000 €

Stabilisierung der Infrastruktur 6 Nebenzentrum Wettbewerb A Stbf 2016 50.000 € 40.000 € 10.000 €

Nebenzentrum Umsetzung A Stbf 2017 - 2018 1.500.000 € 1.200.000 € 300.000 €

7 Ehemaliges Freibad (incl. Anschluss Seseke Weg) A Stbf 2017 - 2018 1.200.000 € 960.000 € 240.000 €

8 Spielplatz Heerener Holz, "Grünes Klassenzimmer" C Stbf 2019 100.000 € 80.000 € 20.000 €

9 Spielplatz Bergstraße & kleiner Park KK-Schule C Stbf 2019 200.000 € 160.000 € 40.000 €

10 "Aktiv im Alter" Luisenpark A Stbf 2017 250.000 € 200.000 € 50.000 €

11 Zukunftsdialog soziale Infrastruktur B Stbf 2017 - 2020 60.000 € 48.000 € 12.000 €

Integriertes Handlungskonzept K.-H.-W. Stbf 38.000 € 30.400 € 7.600 €

Summe 3.994.500 € 455.000 € 3.195.600 € 798.900 € 341.250 € 113.750 € 121.500 €

* Kosten werden noch ermittelt, für den Antrag Stbf noch nicht relevant

** Derzeit keine Kosten, Zubringer werden im weiteren Planungsverfahren RS1 bearbeitet  und kalkuliert.  Für Antrag IHK nicht relevant

*** Wohnungsbauförderung

geSaMtKoStenrahMen IHk ca. 4,0 mio. €

anteil»der»Stadt»Kamen»ca.»800.000»€»im»Zeitraum»2016»-»2020
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weIteres vorgeHen
 » die umsetzung erfolgt vorbehaltlich der kommunalen Haushaltslage und der 

zustimmung der Bewilligungsbehörde zum IHk (maßnahmenkatalog) mit dem 
kosten- und Finanzierungsplan 

 » (Jährliche) Beantragung von Fördermitteln für die einzelnen maßnahmen 

 » planungs- und straßenverkehrsausschuss wird kontinuierlich in den weiteren 
prozess eingebunden

 » Fraktionen erhalten den Berichtsentwurf bis ende 26. kw zur weiteren Beratung

 » Behördliche abstimmung mit dem ministerium und der Bezirks regierung

 » 17. september vorberatung durch den planungs- und straßenverkehrsausschuss

 » Beschluss am 24. september durch den rat der stadt kamen

 » 31. oktober - antragsfrist städtebauförderung



Vorstudie zur  Quartiersuntersuchung Karl-
Arnold-Straße/Blumenstraße 

hier: Bericht durch das Büro plan-lokal, Dortmund 



Vorstudie Quartier  
“Karl-arnold-strasse/Blumenstrasse”

 
Präsentation der ergebnisse der Vorstudie im Planungs- und straßenverkehrsausschuss  

der stadt Kamen am 18.06.2015
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Vorstudie

Quartier “Karl-arnold-strasse/Blumenstrasse”

inhalt

1 rückblick Planungsprozess

2 Beteiligung der lokalen akteure

3 ergebnisse der kleinräumigen Quartiersanalyse

4 handlungsempfehlungen

5 ausblick
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Vorstudie

Quartier “Karl-arnold-strasse/Blumenstrasse”

rücKBlicK PlanungsProzess

Vorsch
lag für einen Pro

jektablauf 

im Planungsaussch
uss

sep 14

Beauftra
gung zur erste

llung einer 

Vorstu
die

okt 14

schlüsselpersonengespräche und 

abstim
mung stadtverwaltung

nov 14 bis mrz 15

Konzepterste
llung

seit apr 15..............................................................................

Vorste
llung des 

Konzeptentwurfs 

im aussch
uss

Jun 15
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Vorstudie

Quartier “Karl-arnold-strasse/Blumenstrasse”

Beteiligung der loKalen aKteure

durchführung von 9 schlüsselpersonengesprächen zwischen november 2014 und märz 
2015:

 » Projekt hausaufgabenbetreuung

 » Freizeitzentrum lüner höhe

 » Kindergarten und Familienzentrum atlantis

 » türkischer sport club (tsc) Kamen
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Vorstudie

Quartier “Karl-arnold-strasse/Blumenstrasse”

Beteiligung der loKalen aKteure

 » Wohnungsbaugenossenschaft (WBg) lünen

 » unnaer Kreis-Bau- u. siedlungsgesellschaft (uKBs)

 » Julius ewald schmitt gbr

 » altro mondo immobilienmanagement gmbh (telefoninterview)

 » initiative Flower street n.e.V.



6

Vorstudie

Quartier “Karl-arnold-strasse/Blumenstrasse”

ergeBnisse der Kleinräumigen Quartiersanalyse 
auswertung der Bevölkerungsstruktur

 » überdurchschnittlicher anteil an Kindern und Jugendli-
chen (unter 18-Jährige)

 » unterdurchschnittlicher anteil an Personen im ren-
tenalter (über 65-Jährige)

 » überdurchschnittlicher anteil an nicht-deutschen und 
doppelstaatlern (über die hälfte der gesamtbewoh-
nerzahl) 

 » überdurchschnittlicher anteil an Personen, die staatli-
che transferleistungen erhalten (Wohngeld, sozialhilfe)

Ludwig-Schröder-Straße
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Vorstudie

Quartier “Karl-arnold-strasse/Blumenstrasse”

ergeBnisse der Kleinräumigen Quartiersanalyse 
zusammenfassung der Potenziale aus den schlüsselpersonengesprächen und der analyse

 ↗ innenstadtnahe lage

 ↗ gut erreichbare Versorgungseinrichtungen

 ↗ großzügige private Freiflächen

 ↗ preisgünstige Wohnungen

 ↗ Bewohner sehen sich nicht als Bewohner 
eines benachteiligten stadtteils 

 ↗ wichtige Beratungsleistungen durch sozi-
ale einrichtungen 

 ↗ wichtige grünstrukturen: „Quartierswäld-
chen“ und grabelandfläche
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Vorstudie

Quartier “Karl-arnold-strasse/Blumenstrasse”

ergeBnisse der Kleinräumigen Quartiersanalyse 
zusammenfassung der hemmnisse aus den schlüsselpersonengesprächen und der analyse

 ↘ mangel an identifikationsstiftenden räumen

 ↘ Wegzug des Fußballvereins tsc Kamen

 ↘ Vielzahl von einzeleigentümern und  
Wohnungsgesellschaften

 ↘ sanierungs- und modernisierungsbedarfe 
der immobilien

 ↘ kein austausch der Wohnungs-
gesellschaften untereinander

 ↘ eventuelle schließung des discounters 
netto

 ↘ überdimensionierte Verkehrsflächen

 ↘ fehlende netzwerkstrukturen
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Vorstudie

Quartier “Karl-arnold-strasse/Blumenstrasse”

handlungsemPFehlungen (auszug)

 » einsatz eines Quartiersmanagers/einrichtung eines 
Quartiersbüros:

 » Qualifizierung/ausbau des Jugendzentrums als 
Quartierstreffpunkt

 » Beratung immobilieneigentümer/soziale institutio-
nen zu Fördermöglichkeiten

 » organisation von Quartiersfesten Ludwig-Schröder-Straße
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Vorstudie

Quartier “Karl-arnold-strasse/Blumenstrasse”

 » initiierung arbeitskreis: Wohneigentumsmanager, 
Wohnungseigentümer und Vertreter der stadt/Politik

 » durchführung einer eigentümer-/mieterbefragung 

 » Qualifizierung/gestaltung privater Freiflächen (z. B. 
mietergärten, streuobstwiesen, spielstationen)

 » Qualifizierung des Wohnstandortes 

 » einrichtung Präventionskreis: soziale einrichtungen, 
Fachbereiche „Planung, Bauen und umwelt“ und 
„Jugend, schule und sport“, Kirche, Jobcenter, Woh-
nungsgesellschaften, Polizei, Wohlfahrtsverbände etc. 

Sicherung der 
Nahversorgung

Attraktive Gestaltung
der Autobahn- 
Unterführung

Stärkung 
der Versorgungs-

struktur

Sicherung und Stärkung 
der sozialen Infrastruktur

Aufwertung der 
privaten Grünflächen

Verkleinerung des 
Straßenquerschnitts

Schaffung einer freundlichen
Eingangssituation

Wiederaufnahme 
der Wohnnutzung
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Vorstudie

Quartier “Karl-arnold-strasse/Blumenstrasse”

ausBlicK

 » Verzahnung der Fachbereiche „Planung, Bauen und umwelt“ und „Jugend, schule und 
sport“

 » initiierung eines Kooperationsprozesses (dialogorientierte instrumente)

 » erstellung eines integrierten handlungskonzeptes ist nicht vordringlich 

 » Vorstudie: grundlage für die Förderung eines Quartiers- und Wohneigentumsmanager

 » ein entwurf der Vorstudie liegt der Bezirksregierung vor

 » abstimmungstermin mit dem ministerium und der Bezirkregierung
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Vorstudie

Quartier “Karl-arnold-strasse/Blumenstrasse”

Vielen danK Für ihre auFmerKsamKeit!



1. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Kamen und Bebauungsplan Nr. 04.1 Ka 
„Gewerbegebiet Ost/Henry-Everling-Straße“ 

hier Bericht der Verwaltung über die Verfahrensstände und 

öffentliche Auslegung 



1

2

ÄNDERUNGSVERFAHREN   
Der Rat der Stadt hat am...........................gem. § 2 und § 2a des Baugesetzbuches beschlossen, die 1. Änderung des 
Flächennutzungsplanes  aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am...........................ortsüblich bekannt gemacht worden.
Kamen, den 

Bürgermeister

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat am...........................gem. § 3 Abs. 1
des Baugesetzbuches stattgefunden.
Kamen, den 

Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat 
vom...........................bis...........................gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Kamen, den 

Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am...........................gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diese 1. Änderung
des Flächennutzungsplanes  -Entwurf mit Begründung-  öffentlich auszulegen.
Kamen, den 

Bürgermeister

Diese 1. Änderung des Flächennutzungsplanes  - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in 
der Zeit vom...........................bis...........................einschließlich zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. Die 
öffentliche Auslegung wurde am...........................ortsüblich bekannt gemacht.
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Kamen, den 

Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Sitzung am...........................über die
vorgebrachten Anregungen und Bedenken entschieden und die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes
einschließlich Begründung festgestellt.
Kamen, den

Bürgermeister 

Diese 1. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 Abs. 1 des Baugesetzbuches mit Verfügung
vom...........................genehmigt worden.
Arnsberg, den

Die Bezirksregierung
Im Auftrag :

Die Genehmigung dieser 1. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches
am...........................ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung wird die 1. Änderung des
Flächennutzungsplanes wirksam.  
Kamen, den 

Bürgermeister  
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RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der
zuletzt geänderten Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung.
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990
(BGBl. I 1991 S. 58).
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NW S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Geltungsbereich der 1. Änderung

Gewerbliche Bauflächen

Sondergebiet "Baumarkt/Gartencenter"

Änderung der Flächen für Sonderbaufläche "Baumarkt/Gartencenter" 
in Gewerbegebiet

2

1

2

ÄNDERUNGSVERFAHREN   
Der Rat der Stadt hat am...........................gem. § 2 und § 2a des Baugesetzbuches beschlossen, die 1. Änderung des 
Flächennutzungsplanes  aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am...........................ortsüblich bekannt gemacht worden.
Kamen, den 

Bürgermeister

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat am...........................gem. § 3 Abs. 1
des Baugesetzbuches stattgefunden.
Kamen, den 

Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat 
vom...........................bis...........................gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Kamen, den 

Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am...........................gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diese 1. Änderung
des Flächennutzungsplanes  -Entwurf mit Begründung-  öffentlich auszulegen.
Kamen, den 

Bürgermeister

Diese 1. Änderung des Flächennutzungsplanes  - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in 
der Zeit vom...........................bis...........................einschließlich zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. Die 
öffentliche Auslegung wurde am...........................ortsüblich bekannt gemacht.
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Kamen, den 

Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Sitzung am...........................über die
vorgebrachten Anregungen und Bedenken entschieden und die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes
einschließlich Begründung festgestellt.
Kamen, den

Bürgermeister 

Diese 1. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 Abs. 1 des Baugesetzbuches mit Verfügung
vom...........................genehmigt worden.
Arnsberg, den

Die Bezirksregierung
Im Auftrag :

Die Genehmigung dieser 1. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches
am...........................ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung wird die 1. Änderung des
Flächennutzungsplanes wirksam.  
Kamen, den 

Bürgermeister  
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AUFSTELLUNGSVERFAHREN

Die Darstellung der Grundstücksgrenzen stimmt mit dem Katasternachweis überein. Stand: August 2014
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.
Kamen, den __ . __ . ____ 

Der Rat der Stadt hat am __ . __ . ____ gem. § 2 und § 2a des Baugesetzbuches beschlossen, diesen
Bebauungsplan aufzustellen. Dieser Beschluss ist am __ . __ . ____ ortsüblich bekannt gemacht worden.

, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat am __ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 1
des Baugesetzbuches stattgefunden.

, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat
vom __ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.

, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am__ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diesen
Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.

, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer
 

Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit
vom__ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am__ . __ . ____ 
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.

, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am__ . __ . ____ gem. § 10 des Baugesetzbuches diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen.

, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
, den__ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss dieses Bebauungsplanes am __ . __ . ____  
ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.

, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der 
zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landschaftsgesetz NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 568) 
in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002
(BGBl. I S. 3830), in der zuletzt geänderten Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 14.03.1997 (BGBl. I S. 504), in der zuletzt 
geänderten Fassung.
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ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Geschossflächenzahl2,4

Baumassenzahl10,0

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Flurstücksgrenze Flurstücksnummer

Gebäude mit Hausnummer 

123

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer Flächen an die Verkehrsflächen
gem. § 9 (1) Nr. 4, 11 BauGB

Flurgrenze FlurnummerFlur 10

1

Gewerbegebiete, siehe textliche Festsetzungen Nr. 1 GE / GE*

Baugrenze

Anbauverbotszone / Baubeschränkungszone 
gem. § 9 Bundesfernstraßengesetzt FStrG NRW

Bahnanlage

Abweichende Bauweisea

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünfläche

Grundflächenzahl0,8

Sichtdreiecke -nachrichtliche Darstellung- sind von jeglicher Sichtbehinderung
von 0,8 m bis 2,5 m über Fahrbahnoberkante freizuhalten gem. § 9 (1) Nr. 10 BauGB

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind 
gem. § 9 (5) Nr. 3 BauGB

FESTSETZUNGEN
gem. § 9 BauGB und BauNVO

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG   
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (4-10) BauNVO)

1.1 Das Gewerbegebiet wird nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen 
und Eigenschaften gegliedert und eingeschränkt.

Unzulässig sind Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsgrad, wie sie im Bebauungsplan 
entsprechend der Abstandsliste 2007 (in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.10.2007 
Ministerialblatt NRW 2007, 659) unter der lfd. Nr. (Anlage / Betriebsart) aufgeführt sind. Die 
unzulässigen Betriebsarten sind im entsprechenden Bereich des Plangebietes festgesetzt. Die 
Abstandsliste ist als Anlage Bestandteil der Begründung. 

Ausnahmsweise zulässig sind Betriebe und Anlagen des nächst größeren Abstandes der Abstandsliste, 
wenn die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt werden, dass sie die von den allgemein 
zulässigen Anlagen üblicherweise ausgehenden Emissionen nachweislich nicht überschreiten.

1.2 Im Rahmen der unter 1.1 festgesetzten Nutzungsgliederung des Gewerbegebiets sind Betriebe und 
Anlagen, die einen Betriebsbereich im Sinne des § 3 (5a) BImSchG bilden, ausgeschlossen.

1.3 Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für 
den Verkauf an Endverbraucher unzulässig. Abweichend davon können in dem mit GE* 
gekennzeichneten Gewerbegebiet Einzelhandelsnutzungen im Zusammenhang mit einem 
Tankstellenbetrieb bis zu einer Verkaufsfläche von 150 qm (sog. „Tankstellenshop”) ausnahmsweise 
zugelassen werden.

1.4 Im Gewerbegebiet sind Anlagen und Betriebe, die gewerblich betriebenen sexuellen Dienstleistungen 
und Darbietungen dienen unzulässig. 

1.5 Im Gewerbegebiet ist die Nutzung gem. § 8 (2) Nr. 4 BauNVO (Anlagen für sportliche Zwecke) 
unzulässig.

1.6 Im Gewerbegebiet sind die gem. § 8 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Wohnungen 
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind; 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke; Vergnügungsstätten) nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes.

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

Höhe der baulichen Anlagen
2.1 Die maximalen Gebäudehöhen sind in den jeweiligen Bereichen der Planzeichnung in m ü. NHN 

festgesetzt. Oberer Bezugspunkt ist die Oberkante der baulichen Anlagen.

2.2 Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhen für technisch erforderliche, untergeordnete 
Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für Aufzüge) kann ausnahmsweise gem. § 
16 (6) BauNVO um bis zu 3,0 m zugelassen werden. Die technische Erforderlichkeit ist im 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.

3 BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 22  (4)BauNVO)

3.1 Auf den Gewerbegebietsgrundstücken ist abweichende Bauweise festgesetzt. Eine betriebsbedingte 
Überschreitung der Gebäudelängen von 50 m ist zulässig, wobei die für eine offene Bauweise 
erforderlichen Grenzabstände gem. BauO NW einzuhalten sind.

FESTSETZUNGEN 
gem. § 86 BauONW i.V. m. § 9 (4) BauGB

1 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig.

HINWEISE     

1. ALTLASTEN 
Werden im Bereich der Altlastenverdachtsflächen Nutzungsänderungen oder bauliche Veränderungen 
jeglicher Art, welche mit Eingriffen in den Boden verbunden sind, vorgenommen, so ist im Vorfeld eine 
Gefährdungsabschätzungsuntersuchung durch einen anerkannten Altlastensachverständigen 
durchzuführen. Das genaue Untersuchungsprogramm ist vorab mit der Unteren Bodenschutzbehörde 
des Kreises Unna und dem zu beauftragenden Gutachter abzustimmen.
Die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Unna ist in Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen.

2. WASSERWIRTSCHAFT
Für die bautechnische Verwertung und den Einsatz von Sekundärbaustoffen (Recyclingbaustoffe/ 
Bauschutt, industrielle Reststoffe) oder schadstoffbelasteten Bodenmaterialien im Straßen und Erdbau 
(z.B. Errichtung von Trag- und Gründungsschichten) ist gemäß § 8 WHG eine wasserrechtliche 
Erlaubnis erforderlich. Diese ist vom Bauherrn bei der Kreisverwaltung Unna, Fachbereich Natur und 
Umwelt zu beantragen. Mit dem Einbau des Sekundärbaustoffes oder der Bodenmaterialien darf erst 
nach Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis begonnen werden.

3. DENKMALSCHUTZ
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen 
Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der 
Stadt Kamen als Unterer Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle 
Olpe (Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 
mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz 
NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche 
Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW).

4. BAULICHE ANLAGEN ENTLANG DER BAB 1
Hochbauten jeglicher Art (folglich auch Werbeanlagen) in der Anbauverbotszone (40 Meter vom 
befestigten Fahrbahnrand) sind gemäß § 9 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 FStrG und den Richtlinien zur 
Werbung an Bundesautobahnen vom 17.09.2001 aus straßenverkehrs- und straßenrechtlicher Sicht 
unzulässig.
Werbeanlagen in der Anbaubeschränkungszone (40 bis 100 Meter vom befestigten Fahrbahnrand) 
bedürfen gemäß § 9 Abs. 2 FStrG der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde. Jede 
einzelne Werbeanlage ist daher gesondert zu beantragen. Über die Anbaubeschränkungszone des 
FStrG hinaus, d. h. auch in einem Abstand von mehr als 100 Meter vom befestigten Fahrbahnrand, 
kann eine Werbeanlage nach den straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften des § 33 StVO unzulässig 
sein. Daher ist die Beteiligung der zuständigen Bezirksregierung zwingend erforderlich.

5. ARTENSCHUTZ
Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes dürfen gemäß § 39 BNatSchG Gehölzrodungen im gesamten 
Plangebiet nicht während der Brut- und Aufzuchtzeiten d.h. nicht zwischen dem 01.03. – 30.09. eines 
jeden Jahres durchgeführt werden.
Um sicherzustellen, dass keine Verbotstatbestände gegenüber planungsrelevanten Fledermausarten 
vorbereitet werden und  Bäume mit Quartiersfunktion gefällt werden, dürfen die Gehölze die zum 
schutzwürdigen Biotop (BK-4412-502) gehören nur nach erfolgter Kontrolle durch eine ökologische 
Baubegleitung entfernt werden.

6. EINSICHTNAHME UNTERLAGEN
Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird – 
DIN-Normen (DIN 4109 & 45691), Gutachten, VDI-Richtlinien anderer Art – können diese im 
Geodatenzentrum der Stadt Kamen, Rathausplatz 1, 59174 Kamen innerhalb der Öffnungszeiten 
eingesehen werden.



Ausweisung der Bahnhofstraße von 
Einmündung Koppelstraße bis zur 

Einmündung Sesekedamm als Fahrradstraße 



Radschnellweg Ruhr RS1 
hier: Kernaussagen der Machbarkeitsstudie und Perspektiven 



Radschnellweg Ruhr (RS 1) 
hier: Antrag der CDU-Fraktion 



Bauvorhaben im Stadtgebiet 
Bericht der Verwaltung 





ANSICHT VON SÜD-OSTEN

Geräteschuppen

ANSICHT VON SÜD-WESTEN

02.06.2015

Veerhoffstraße 5
33649 Bielefeld

Evangelische Stiftung Ummeln

WASSERKURLER STRASSE 45
59174 KAMEN

GENEHMIGUNGSPLANUNG

STRASSENANSICHTEN

DIN A3 1 : 100

BAUHERR, UNTERSCHRIFT

ARCHITEKTIN, UNTERSCHRIFT

BLATT 7

NUTZUNGSÄNDERUNG
UMBAU EINES HOTELGEBÄUDES
ZU EINEM WOHNHAUS MIT SEP.
GASTRAUM MIT KEGELBAHN

BAUVORHABEN:

BAUORT:

BAUHERR:

DATUMMASSTAB

UNTERSCHRIFTEN:

PLAN NR.

BAUTEIL:

ENTWURFSVERFASSERIN:

DIPL. ING (FH)PLOGMANNLISA
ARCHITEKTIN

LISA.PLOGMANN@OSNANET.DE
FON: (0 54 01) 36 36 - 55   FAX: - 57
49124 GEORGSMARIENHÜTTE
HERMANN-MÜLLER-STRASSE 12
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info@bieber-architekten.de

DIPL.- ING. AKNW

44 225 DORTMUND

TEL.: 0231 - 79 22 77- 20

www.bieber-architekten.de

DATUM

PLANINHALT

HAGENER STR. 31

BAUHERR

BAUVORHABEN

1/200

Einsteinstr. 3  

59174  Kamen

Umbau und Sanierung des 
Ortsteilzentrums in

Kamen-Methler

Hans-Böckler-Str. 38

40476 Düsseldorf

REGINA BIEBER

ALLE SCHNITTSTELLEN
ZWISCHEN DEN BESTANDS-
BAUTEILEN UND DEN NEUEN
BAUWERKSTEILEN
MÜSSEN FACHGERECHT
NACH DIN VORSCHRIFTEN
AUSGEFÜHRT WERDEN !!!
ALLE ISOLIERARBEITEN
UND ABDICHTUNGEN
NACH DIN 18195 !!!

- BAUANTRAG -

LEGENDE:

123,75

124,40

± 0.00 m gepl. Gebäudehöhe(OK FFB)

gepl. Geländehöhe

vorh. Geländehöhe

DIE NEU STRASSENPLANUNG
FÜR EINSTEINSTRASSE,
GERMANIASTRASSE UND
IN DER KAISERAU DURCH
DAS BÜRO KLEINERT
WURDE NACHRICHTLICH
ÜBERNOMMEN.
ABSTIMMUNG ZWISCHEN
BÜRO SOMMERHOFF UND
BÜRO KLEINERT !!!

Aussenbeleuchtung

zu fällender Nadelbaum

zu fällender Baum

neue Hecke

geplante Bäume

vorhandene Bäume

* Die vorliegende Grundriss-
  darstellung basiert auf dem
  Bauantragsstand aus dem
  Jahr 1973. Alle Maße sind 
  vor Ort zu prüfen !

Die zu fällenden Bäume
siehe gesonderten
Baumfällantrag!!   

Baugrenze

gepl. Stabgitterzaun

Abbruch + Rückbau

Plan-Legende

Foliendach Bestand

Gründach Bestand

Extensive Berünung Neu

Pflasterflächen Teil 1

Stellplatzflächen Teil 1

Pflasterflächen Teil 2

Stellplatzlächen Teil 2

Umrandungsfläche Neu

Pflaster Anlieferung Rampe

öffentliche Straße

Abschnittsbildene Wand (BW/F90)

Anleiterstelle in den Obergeschoßen

Leistungsgrenze Baufeld

Flurstücksnummer

 Aussenalagen

Haltpunkte Sekuranten

31.03.2015

DATUM INDEXÄNDERUNG

B_400_A

09.06.2015 Anlieferung+Müll+
Rampe

A

GEZ:

ALV.

Bebauungsplan: NR. 13 KA-ME
Gemarkung:

Flur           :

Flurstücke  :

Grundstücksgröße:

Westick

6

570,572,587,589,

625,626,647,650

ca. 11.439 m²

AUSSENANLAGENPLAN

Feuerwehr - Aufstellfläche
im Straßenraum

Ruhr-Lippe
Wohnungsgesellschaft mbH

572
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Überdachung

Pos. 1.1

FLUR

EINGANG
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WERTERAUM
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Anlieferung im EG

optional
Küche

Wurst

Obst & Gemüse

Verkaufsstand
z.B. heiße Theke

Käse

Mopro

Mopro

Fleisch

25.00 m

25.00m

25
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0m

25.00m

LEERFLÄCHE
ZBV.
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ZBV.

BESTANDSFLÄCHE
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KONTUR WOHNTURM

KONTUR WOHNTURM

UZ BESTAND
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Vergitterung
Insektenschutz
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Schließen
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IIG 50°

16

IIG 45°

IF

IG 45°

IG 45°

16a

16b

IIF

IF IG 45°

Käse-Kühlr.

F= 5,78 m²

Wurst-Kühlr.

F= 13,37 m²

Fleisch-Kühlr.

F= 25,92 m²

R04
Aufsicht

F= 11,88 m²

R01
Windfang

F= 51,15 m²

Verpack.Schl.

F= 14,11 m²

Fleisch-Küche

F= 44,56 m²

Lager

F= 126,16 m²

Obst-Kühlr.

F= 12,37 m²

Mopro

F= 14,33 m²

Tiefkühlraum

F= 11,84 m²

Gard.-Damen

F= 14,36 m²

F= 1,20 m²

F= 1,22 m²

Flur

F= 7,35 m²

R06

R07

R08

R09

R10

R12

R13

R14

R15

R16

R21

R23

R27

R29
Pers.-Aufent.

F= 17,93 m²

R03
Büro

F= 12,31 m²

R02
Verkaufsraum

F= 1.439,55 m²

F= 1,80 m²

R20

F= 1,30 m²

R19

F= 1,30 m²

R17
Vor.-WC-H.Bed.

F= 1,80 m²

R18

Flur Vor.-WC-D.Pers.

Vor.-WC-H.Pers.

WC-D.Bedienp.

Vor.-WC-D.Bed.

WC-H.Bedienp.

F= 1,79 m²

R24
WC-D.Pers.

F= 1,77 m²

R22
WC-H.Pers.

F= 1,77 m²

R26
WC-D.Pers.

Auffang-Lager

R11

F= 36,28 m²

R05
Flur/Server

F= 3,34 m²

Gard.-Herren

F= 5,78 m²

R28

F= 1,22 m²

R25
Vor.-WC-D.Pers.

Flur

R30

R31

F= 37,52 m²

F= 13,81 m²

F= 5,04 m²

G05
Pers.-WC

G03
Leergutlager

F= 96,46 m²

G02
Leergutannah.

F= 23,73 m²

Verkaufsraum

G01

F= 621,84 m²

G04
Personalraum

F= 9,87 m²

Küche/Aufent.

Bespr.

WC-Damen

Spielzimmer

Teamsitz./Fobi.

Touren/Vertrieb

Pflemanag.

Palliativ Stellvertr.Leiter

Bespr./Teekü.

Flur 2

Archiv

P03P04P05

P06

P07

P08

P09

P12

P13

P14

P18

P19

WC-Herren

P20

Windfang

P15
Flur 3

P16

Teamleiterin/er

Lager

P11

Flur 1

P02

F= 24,25 m²

F= 12,62 m²F= 12,62 m²F= 13,39 m²

F= 19,98 m²

F= 19,31 m²

F= 20,64 m²

F= 13,79 m²

F= 7,93 m²

F= 11,52 m²

F= 14,54 m²

F= 8,57 m²

F= 2,97 m²

P17

F= 36,32 m²

F= 42,10 m²

F= 7,67 m²

F= 3,26 m²

F= 43,21 m²

Beh.-WC

P10

F= 5,63 m²

P01
Empfang

F= 21,39 m²

S01
Verkaufsraum

F= 31,91 m²

S03
Vor.WC

F= 1,73 m²

S02
Ankleide

F= 5,86 m²
S04

WC

F= 2,63 m²

F01
Verkaufsraum

F= 60,63 m²

F02
Vor.-WC

F= 1,73 m²

F03
WC

F= 2,63 m²

F04
Lager

F= 10,05 m²

B01
Cafe/Gastr.

F= 79,27 m²

B02
Cafe/Vorber.

F= 21,36 m²

B03
Kunden-WC

F= 6,85 m²

EKW EKW

Küche

Flur

LD03

LD04

WC-Herren

LD06

F= 16,49 m²

F= 2,58 m²

F= 5,91 m²

LD01
Verkauf

F= 70,51 m²

Lager

LD02

F= 13,20 m²

WC-Damen

LD05

F= 3,73 m²
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~48,245
~20,29
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MASZSTAB PLAN-NR.

FAX: 0231 - 79 22 77- 29

info@bieber-architekten.de

DIPL.- ING. AKNW

44 225 DORTMUND

TEL.: 0231 - 79 22 77- 20

www.bieber-architekten.de

DATUM

PLANINHALT

HAGENER STR. 31

BAUHERR

BAUVORHABEN

1/200

Einsteinstr. 3  

59174  Kamen

Umbau und Sanierung des 
Ortsteilzentrums in

Kamen-Methler

Hans-Böckler-Str. 38

40476 Düsseldorf

REGINA BIEBER

DATUM: INDEX:

..............

± 0.00 m

..,.. m ü NN Oberkante- Fertig- Fußboden

Gelände Bestand

Gelände neu

Baugrenze
Geltungsbereich

..............

Grundstücksgrenze

Bestand nicht erneuernPos 1.1

Pos 1.3

Pos 1.2 Bestandsöffnung
neues Fenster

Ausbau und Entsorgung
Öffnung schließen

Pos 1.4 Neues Fenster oder Tür

FENSTER + TÜREN:

Abbruch

Bestand

Neue Wände

Notausgang

Feuerlöscher

GK- Gipskarton / Trockenbau

Klinker

Mauerwerk 

Rauchwärmebedienstelle

Rauchwärmeabzug

Nicht von der Umbaumaßnahme

betrofene Bereiche

LEGENDE:

* Die vorliegende Grundriss-
  darstellung basiert auf dem
  Bauantragsstand aus dem
  Jahr 1973. Alle Maße sind 
  vor Ort zu prüfen !

Betonfertigteil- Bestand

Stahlbeton-Bestand

31.03.2015

ÄNDERUNG: GEZ.: ALV.

LEGENDE:
ALLE SCHNITTSTELLEN
ZWISCHEN DEN BESTANDS-
BAUTEILEN UND DEN NEUEN
BAUWERKSTEILEN
MÜSSEN FACHGERECHT
NACH DIN VORSCHRIFTEN
AUSGEFÜHRT WERDEN !!!
ALLE ISOLIERARBEITEN
UND ABDICHTUNGEN
NACH DIN 18195 !!!

ALV.A09.06.2015

B_401_A

Anlieferung+Müll+
Rampe

- BAUANTRAG -

- GRUNDRISS -
- ÜBERSICHT -

Ruhr-Lippe
Wohnungsgesellschaft mbH

1.BAUABSCHNITT
ACHSE K/Q  -1/15

ABBRUCH ALTER GETRÄNKEMARKT

NEUBAU NEUER REWE-MARKT

2.BAUABSCHNITT
ACHSE A/F -1/10

ABBRUCH REWE-MARKT

NEUBAU GETRÄNKE-MARKT

NEUBAU PFLEGEDIENST

EINSTEINSTRASSE

IN DER KAISERAU
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Türblatt entfernen
oder Blindzylinder
einbauen
i.L. mind.0,90 m

Tür entfernen
i.L. mind.
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W
an

d 
F 

90
 - 

AB

W
an

d 
F 

90
 - 

AB

Wand F 90 - AB

W
an

d 
F 

90
 - 

AB
W

an
d 

F 
90

 - 
AB

W
an

d 
F 

90
 - 

AB

W
an

d 
F 

90
 - 

AB

BRH von OK FF
max. 0,90m

NA - Fenster
Stulpfenster neu
i.L. mind. 0,90x1,20 m
Gitter entfernen

Treppe
i.L. mind. 1,20 m
Podesttiefe
mind. 1,00 m

NA 
i.L. mind. 
1,20 m

dTS

T 30 RS
i.L. mind. 
1,00 m

NA 
i.L. mind. 
1,00 m

NA 
T 30 RS
i.L. mind. 
1,00 m

NA 
T 30 RS
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NA 
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Decke unterseitig 
mind. schwerentflammbar,
hier nicht brennbar 
wegen der vorh.
Holzbalkendecke

NA - Tür
i.L. mind. 
1,20 m

Treppe
i.L. mind. 1,20 m
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NA - Tür
verbreitern,
i.L. mind. 
1,20 m

NA - Fenster
i.L. mind. 0,90x1,20 m
Brüstung max. 1,20 m

NA - Fenster

i.L. mind. 0,90x1,20 m

Brüstung max. 1,20 m
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0.07
WC

0.06
Gard

(ehem. Küche)

(ehemals
 Schankraum)

(ehemals
 Schankraum)

(ehemals
 Gesellsch.)(ehemals

 Gastzimmer)

0.10
Gard.

0.05
PUMI

Kochen/
Essen

0.04

Anrichte
0.13

0.11
Saal

0.09
Foyer

0.16
Vorr.

0.12
Abst./
Pumi

Flur
0.14

TRH KG
0.03

WF
0.15

Wohnen
0.08

WF
0.01

TRH OG
0.02

0.17
WC

1.92 qm

2.83 qm

12,27 qm

3,20 qm

51,14 qm

18,96 qm

121,07 qm

34,34 qm

1,85 qm

12,67 qm

15,02 qm

2,16 qm

2,99 qm

28,59 qm

10,29 qm

0,35 qm

1,85 qm

LH = 2,965

LH = 3,06

LH = 3,02

LH = 3,00

LH = 2,965

LH = 2,70

LH = 2,77

LH = 2,62

LH = 2,68

LH = 3,00

LH = 2,78m

LH = 2,70

LH = 2,74

LH = 2,61
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BRH ab OK FF
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BRH ab OK FF
= 0.83 m
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Geräteschuppen
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Veerhoffstraße 5
33649 Bielefeld

Evangelische Stiftung Ummeln

WASSERKURLER STRASSE 45
59174 KAMEN

GENEHMIGUNGSPLANUNG

ERDGESCHOSS

DIN A3 1 : 100 02.06.2015

BAUHERR, UNTERSCHRIFT

ARCHITEKTIN, UNTERSCHRIFT

BLATT 4

NUTZUNGSÄNDERUNG
UMBAU EINES HOTELGEBÄUDES
ZU EINEM WOHNHAUS MIT SEP.
GASTRAUM MIT KEGELBAHN

BAUVORHABEN:

BAUORT:

BAUHERR:

DATUMMASSTAB

UNTERSCHRIFTEN:

PLAN NR.

BAUTEIL:

ENTWURFSVERFASSERIN:

DIPL. ING (FH)PLOGMANNLISA
ARCHITEKTIN

LISA.PLOGMANN@OSNANET.DE
FON: (0 54 01) 36 36 - 55   FAX: - 57
49124 GEORGSMARIENHÜTTE
HERMANN-MÜLLER-STRASSE 12
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ARCHITEKTIN, UNTERSCHRIFT

BAUHERR, UNTERSCHRIFT

1 : 100DIN A3

OBERGESCHOSS

GENEHMIGUNGSPLANUNG

WASSERKURLER STRASSE 45
59174 KAMEN

Evangelische Stiftung Ummeln

33649 Bielefeld
Veerhoffstraße 5

BLATT 5

NUTZUNGSÄNDERUNG 
UMBAU EINES HOTELGEBÄUDES
ZU EINEM WOHNHAUS MIT SEP.
GASTRAUM MIT KEGELBAHN
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Reduzierung der Geschwindigkeit auf der 
Derner Straße auf einheitlich Tempo 50 

hier: Antrag der Fraktion Die Linke / GAL 



 Umsetzung Planungskonzept Sesekepark 

 hier: Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 



      Förderung des Radverkehrs und des 
        Radtourismus im Stadtgebiet 

        hier: Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 



  Gewerblich-industrielle Flächenkontingente  
      in der Stadt Kamen – Verfahren zur 
    Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr 
      hier: Antrag der CDU-Fraktion 



Mitteilungen der Verwaltung  
und Anfragen 
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